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M 61 Mittwoch , den 16. Mai 1917.

Gekanntmachung
HC. <5. 1600/3 17. « . K. ffi.

68. Jahrgang

betreffend Seftandserdebung von Weiden, Weidenstöcken, Weidenschienen
k und Weidenrinden . Vom 15. Mai 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach 8 5 der
Bekanntmachungenüber Borratserhebungen vom 2. Fe¬
bruar 1915, 3. September 1915 und 21. Oktober 1915 (Reichs-
* S . 54, 549 und 684) bestraft wird *). Auch kann

Mrden.
603) untersagt

8 i.
von der Bekanntmachung betroffene

Wki - - J Gegenstände. ' __
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen: alle

Weiden auf dem Stock und geschnitten, Weidenstöcke, Weiden-
Wenen und Wei den rinden.

.1,17 ^ - § 2.
| / TReldepflidit und Meldestelle.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
1) unterliegen einer dreimonatlichen Meldepflicht.
Die Meldungen sind an die Holz-Meldestelle der Kriegs-

Rchstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmini-
stenums in Berlin SW . 11. Königgrätzer Str . 100A, mt
der Aufschrift„Weidenbestandsaufnahme" zu erstatten.

*) Wer vorsätzlich die Auskunft,  zu der er auf Grund
mser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
Mer wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht,  wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten  oder m i t G el dstr a f e bis zu zehntausend
Mark  bestraft, auch können Vorräte,  die verschwiegen sind,
>m urteil für dem Staate verfallen erklärt  werden.
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenenLager-
Mer einzurichten oder zu führen unterläßt. Wer fahrlässig
«ie Auskunft,  zu der er auf Grund dieser Verordnung ver-

-fuchiet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige
^er unvoll ständige Angaben macht,  wird mit
Geldstrafe bis zu dreiiausend Mark,  im Un-

lAnnogenssalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bejimsu Ebenso wird bestraft, wer fadriässig die vorgeschriebenen
lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Nicht meldepflichtig sind Vorräte im Gewicht von drei
Zentnern jeder Art und darunter.

8 3.

Meldeptliditige Personen.
Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen, welche Gegenstände der im 8 1 bezeich-

neten Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres
Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen
kaufen oder verkaufen; »

,2. gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben solche
Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden;

3. Kommunen, öffentlichi-rechtliche Körperschaften undVerbände.
Zur Meldung verpflichtet sind auch die vorgenannten

Personen usw.. die Weiden auf dem Stock haben.
Vorräte, die sich am Stichtage unterwegs befinden, sind

vom Empfänger zu melden.

§ 4-1
Stichtag und Meldefrist.

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung der beim
Beginn des 15. Mai 1917(Stichtag), bei späteren Meldungen
der beim Beginn des ersten Tages eines jeden Melde-Monats
(Stichtag) tatsächlich vorhandene Bestand maßgebend. Die
erste Meldung ist bis zum 25. Mai 1917, die folgenden Mel¬
dungen sind bis zum 10. August 1917, 10. November 1917,
10. Februar 1918, 10. Mai 1918 usw. zu erstatten.

8 5.
Melderedeine.

Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen amtlichen
Meldescheinen zu erfolgen, die bei der Holz-Meldestelle der
Kriges-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischeft Kriegs-
mintsteriums, Berlin SW . 11, Königgrätzer Str . 100A, an¬
zufordern sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit der Aufschrift
„Weidenbestandsaufnahme", mit deutlicher Unterschrift und
genauer Adresse zu versehen. Der Meldeschein darf zu andern
Mitteilungen als zu der Beantwortung der gestellten Fragen
nicht verwandt werden.

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Ausferti-
gung (Abschrift, Durchschrift. Kopie) von dem Meldenden an.
zusertigen und aufzubewahren.

^ Lagekvudi und Auskunftserteilung.
Zeder Meldepflichtige (8  3 ) hat ein Lagerbuch zu führen,

aus dem jede Aenderung in den Vorratsmengen und ibre
Verwendung ersichtlich sein muß. Soweit der Meldepflichtige
bereits ein derartiges Lagerbuch führt, braucht ein besonderes
Lagerbuch nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten Beamten der Milltär- oder Polizeibehörden
ist, die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der
Raume zu gestatten, in denen meldepflichtige Gegenstände zu
vermuten sind, - ' :

§ 7. S

Anfragen und Anträge.
Anfragen und Anträge, die diese Bekanntmachung be¬

treffen, sind an die Holz-Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Ab-
teilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums in
Berlin SW. 11. Königgrätzer Str . 100A, zu richten und am
Kopf des Schreibens mit der Aufschrift„Betrifft Weidenbe¬
standsaufnahme" zu versehen.

8 8.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 15. Mai 1917 in
Kraft. • —>

Mainz , den 15. Mai 1917.

< 8 6.

Das Gouvernement

der Festung Mainz.

Gekanntmachung
HU. fl). 406/4 . 17. K. K. ffl

betreffend Seschlagnnbme , Meldepflicht und Höchstpreise von Stelnkolilen-
teerpech. Vom 15. Mai >917.

D-e nachstehende Bekanntmachung wird aus Grund des Ge¬
lder den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851, in
bung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915(Reichs-

813) — in.Bayern auf Grund der Allerhöchsten
nung vom 31. Juli 1914' — den Uebergang der voll-
« tSowalt auf die Militärbehördenbetreffend, des
’^ treffend Höchstpreise, vom 4. August 1914(Reichs-
J 3-' ,239) in der Fassung vom 17. Dezember 1914

^b-Gefetzbl. S . 516), der Bekanntmachungen über die
grunzen dieses Gesetzes vom 21. Januar 1915(Reichs-

E. 25), vom 23. September 1915 (Reichs-Gefetzbl.
W3) und vom 23. März 1916 (Reichs-Gefetzbl. S . 183),

<wf Ersuchen des Kriegsministeriums— auf Grund
anntmachungen über die Sicherstellung von Kriegs-

d/L,/0™ 24. Juni 1915 (Reichs-Gefetzbl. S . 357), vom
(Reichs-Gefetzbl. S . 645), vom 25. November

'l ^ üzf® efê bL  S . 778), vom 14. September 1916
S . 1019) und vom 4. April 1917 (Reichs-

' . 0I6), ferner auf Grund der Bekanntmachung über
-erhebungen vom 2. Februar 1915 in Verbindung mit

t>nmn5,U"Zdbekannbmachungenvom 3. September 1915
>un n Oktober 1915 (Reichs-Gefetzbl. S . 54, 549 und

EKemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
^ "Verhandlungen gemäß den in der Anmerkung*)

bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis
-1 »J k. plart ober mit einer dieser Strafen wird bestraft:
2. ae‘ 6t.c festgesetzten Höchstpreise überschreitet;

forberf'nsfn onöeren  3 um  Abschluß eines Vertrages auf-
,urch den die Höchstpreise überschritten werden, oder

3. ^ “*? einem solchen Vertrage erbietet;
bes  ml1/ ” ®egenftanö, der von einer Aufforderung(§ 2, 3

-J i&off, CP* S' betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beiseite»
"u vestchädigt oder zerstört:. _-

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver¬
kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt:

8. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festge¬
setzt sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach § 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er¬
lassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

-Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer1 oder 2
Ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu
bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder in
den Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte; übersteigt
der Mindestbetrag zehntausend Mark, so ist auf ihn zu erkennen.
Im Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe bis auf die
Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummern 1 und 2 kann neben der Strafe
angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten der Schuldigen
öffentlich bekanntzumachen ist; auch kann neben Gefängnisstrafe
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
wird bestraft.

i . .
2. wer unbefugt einen beWagnöhmlen Gegenstand beifeite»

schafft, beschädigt ober zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs» oder Erwerbsgeschäst
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, dl« beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den erlassenen Aussührungsbestimmungenzuwider«
handelt.

Monaten  oder mit Geldstra fe bis zu zehntausend
Mark  bestraft , auch können Vorräte,  die verschwiegen sind,
im Urteil für dem Staate verfallen erklärt  werden.
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lager¬
bücher einzurichten oder zu führen unterläßt. Wer fahrlässig
die Auskunft,  zu der er auf Grund dieser Verordnung ver»
pfüchtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder, unrichtige
oder unvollständige Angaben macht»  wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark,  im Un¬
vermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

abgedruckten Bestimmungen̂bestraft werden, sofern nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen angedrohl
sind. Auch kann der Betrieb des Handeksgewevbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Per-
fonen vom Handel vom 3. September 1915(Reichs-Geletzlch
S . 603) untersagt werden.

Wer vorsätzllch die Auskunft,  zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
" - -- - - - -- -- - ^ , 2 oder unvollständigeoder wissentlich ' unrichtig
Anaaben macht,  wird mit i lefängnis bis zu sechs

Z 8 1.
Don der Bekanntmachung betroffene

Gegenftände.
Von dieser Bekanntmachung wird betroffen alles vor-'

Händen«, anfallende und noch weiter eingeführle Steinkohlen«torpeu).

Beschlagnahme.
Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenständ«

werden Hiermit beschlagnahmt.



§ 3.

Wirkung der Befchlagnahme.
Die Beschlagnahmehat die Wirkung, daß tue Dornahme

von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgeschMiche Verfügungen über sie
nichtig sind, insoweit sie nicht aus Grund der sollenden An¬
ordnungen erlaubt sind. Den recht-geschäftlichen Verfügungen
stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arreftvollgiehung erfolgen.

8 4.

veräuLerungs - und cielerungseriaubnis.
Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Liefe¬

rung der beschlagnahmtenGegenstände erlaubt
a) an Werke, die Kohlen, Koks und Erze brikettieren,
b) an das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat zur

Wetterverteiiung für Brikettierungszwecke,
c) an Geschoßfabriken zur Herstellung von Geschossen,
d) an die Kriegsmeta Aktiengesellschaft, Berlin W. 9,

Potsdamer Straße 10/11 , „
e) an Hersteller von Elektroden, zur Herstellung von

k) mî Herfteller von Klebe-, Tränkungs - und Streich¬
masse für die Dachpappenindustrie, jedoch nur mit
Genehmigung der Kriegsausgleichstelle für Dach¬
pappenteer G. m. b. H-, Berlin W. 35, Potsdamer
Straße 118 a, . . .

g) an Inhaber von Freigabescheinen, de« von der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums erteilt werden und he, der « negs-
chemikalien Aktiengesellschaft. Berlin W. 9. Nöthener
Straße 1—4. vom Verbraucher' angesordert werden

Die Veräußerung und Lieferung darf nur ,erfolgen, wenn
b?» Lieferung der beschlagnahmten Gegenstände die festge¬
setzten Höchstpreise(8 9) nicht überschritten werden, auch wenn
vor dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung höhere Preise
vereinbart waren.

8 s-

verardettungserlaudnir.
Trotz der Beschlagnahme ist die Berarbeitung oder Ver¬

wendung der beschlagnahmten Gegenstände erlaubt
a) zur Brikettierung von Kohlen, Koks und Erzen,

L) in Geschotzfabnkm zur Herstellung von Geschossen,
Ä in dem vom Reichs-Marine -Amt angeordneten und
^ den Frage kommenden Pecherzeugern bekannten

e)  Saflf füf bk9 DachM?pmindA ^ ^ d2 ^ nurrmt
•SÜSSPI rMWkS -LfcÄ
Straße 118 a, _ ._

-ff ) für sonstig« Zweite, sofern eln FreWefcheln (Z lg)
, erteilt worden ist.

8 6.

Meldepflicht.
Di« von dieser Vekanntmachung betroffenen Gegenstände

?8 1) unterliegen, sofern sie sich länger als zwei Monate im
Lefitz ein und desselben Meldepflichtigen(8 7) befinden, einer
Meldepflicht an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsmnisterums.

8 7.

tTZeldepflichtige Personen.
Zur Meldung verpflichtet sind: . ' . '

a) alle Personen, welche Gegenstände der im 8 1 be¬
zeichneten Art tm Gewahrsam haben oder aus An¬
laß ihres Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes
wegen kaufen oder verkaufen; ^ , .

b) gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben solche
Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden;

c) Kommunen, öfsentlich-rechtliche Körperschaften und
Verbände.

8 8.

ITUlckirist und Meldestelle.
Die Meldungen find innerhalb einer Woche, nachdem die

Vorräte meldepflichtig geworden sind, an die knegscheml-
kalien Aktiengesellschaft. Berlin W. 9. siökhener Straße 1—4,
«inzusenden.

8 9-

fjöchftpreUe und Zahlungsbedingungen.
Für die in 8 1 bezeichneten Gegenstände dürfen höhere

Preise als 7 Mk. für 100 Kilogramm frei Waggon Verlade¬
station, in Schollen los« verladen, einschließlich Umsatzstempel,
nicht .gefordert oder bezahlt werden. Für Vlockpech ist ein
Amschlag von 10 Pf . für 100 Kilogramm gestattet.

Bei Verkäufen in Fässern und sonstigen Behältern kann
vußer dem Preise von 7 Mk. für 100 Kilogramm der für die
Fässer und Behälter nachgewiesene Selbstkostenpreis,, soMe
«ine Füllgebühr von 50 Ps . für 100 Kilogramm gefordert
uttb bezahlt werden. „ „ , ,

Die Höchstpreise gelten für Nettogewicht und Barzahlung
binnen 30 Tagen nach Eingang der R ^ nung ; bei spaterer
Zahlung dürfen 2 vom Hundert über Reichsbankdiskontan
Zinsen berechnet werden.

8 10-

Busnahmen von der HöchllpreisbeUimmung.
Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen von den Be-

stimmungen des § 9 sind zu richten an die kr >egschem,kal,en
Aktiengesellschaft. Berlin W. 9. Sothener Straße 1—4., M
Weiterleitung an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des König¬
lich Preußischen Kriegsminifteriums ..

Die Entscheidung über die gestellten Anträge ist dem zu¬
ständigen Militärbefehlshaber Vorbehalten.

8 11.

Inkrafttreten.
Die Bekanntmachung tritt am 15, Mai 1917 in Kraft.

Mainz,  den 15. Mai 1917.

Das Gouvernement der Festung Mainz.

A u s f ü h r u n g s a n w e i s u n g
zur Verordnung des Bundesrats vom 22. März 1917 (RGBl . § '-56).
betreffend den Handel mit Opium und anderen Betäubungsmitteln.

Auf Grund des § 1 der Verordnung des Bundesrats vom 22.
März 1917 (RGBl S . 256), betreffend den Handel mit Opium unv
anderen Betäubungsmitteln , bestimmen wir folgendes:

1. Zuständig für die Erteilung der Erlaubnis zum Gewerbe
der im S. 1 der Verordnung genannten Betäubungsmittel sind die
Regierungspräsidenten , im Landespolizeibezirk Berlin der P »l,ze,.
Präsident in Berlin . „ „ , • .

2 Ter Erlaubnis bedarf mit Ausnahme von Apotheken jeber,
der im Großhandel die in 8 1 der Verordnung bezeichneten Mittel
erwerben will, auch der Hersteller von Waren , die unter Benutzung
der in § 1 a. a O. genannten Staffe angesertigt sind.

Apotheken bedürfen zum Erwerb der Betäubungsmittel keiner
besonderen Erlaubnis . Sie dürfen indes die Betäubungsmittel
Mrtan nur noch zu Heilzwecken, d. h. unter Beachtung der Bor-
schriften in Z 1 bis 9 des Erlasses vom 22. Juni 189«, betreffend
die Abgabe stark wirkender Arzneimittel usw (Mm -Bl . si d i.
Verw. S . 123) abgeben ; eine Abgabe zu wissenschaftlichen Zwecken
ist Apotheken nicht mehr gestattet

3 Die Erlaubnis ist Großhändlern nur dann zu erteilen, wenn
sie vorwiegend mit chemischen Stoffen und Arzneimitteln im Großen
Handel treiben und ihre Waren nicht unmittelbar an Verbraucher ab-
setzen; im übrigen ist sie nur solchen Personen zu bewilligen welche
die erwähnten Betäubungsmittel zu einem erlaubten wissenschaftlichen
oder gewerblichen Zwecke benutzen wollen und vermöge ihrer Bor-
bildung und persönlichen Zuverlässigkeit eine Gewähr gegen miß¬
bräuchliche Verwendung der Mittel bieten.

4 Die Erlaubnis ist nur aus Antrag und unter Ausstellung
eines Erlaubnisscheines zu gewähren . In dem Erlaubmsschem lst
in der Regel Art und Menge der zu erwerbenden Mittel anzugeben.

5. Die Abgabe der Mittel darf , wenn die m dem Erlaubnis-
schein angegebene Menge im ganzen bezogen wird, nur gegen Aus-
händigungf des Erlaubnisscheines erfolgen; werden nur Teil¬
mengen erworben, so ist bei der Abgabe von dem Veräußerer Art
und Menge der abgegebenen Stoffe, sowie dasDatum der Abgabe aus
dem Erlaubnisschein zu vermerken. Beim Bezug der Restmenge
ist der Schein an den letzten Veräußerer auszuhändigen.

Ueber die Abgabe ist fortlaufend ein Lagecbuch zu führen, ,n
dem der Eingang und Ausgang für jeden Stoff einzeln und ge-
sondert zu vermerken sind Aus den Eintragungen überEmgang
und Abgang der Mittel müssen die Bezugsquellen, sowie Namen,
Stand und Wohnort der Empfänger zu erkennen sein

6 Die eingegangenen Erlaubnisscheine sind nach der Zeitfolge
gesondert und mkk dem Lagerbuch auszubewahren und den mit der
Ueberwachung beauftragten Personen jederzeit vorzulegen.

Berlin,  den 13. April 1917.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

I . A : L u se n s ky
Der Minister des Innern.

I . V. : D r ew.

Betr . Erhöhung der Bezüge der Gemeindebeamten pp.
Diejenigen Herren Bürgermeister der Landgemeiiiden welche

mit der Erledigung meiner Rundverfügung vom 15. Marz d. Js.
noch im Rückstände sind, werden hiermit nochmals an baldige Er-
ledigung erinnert.

Rüdesheim  a . Rh ., den 9. M °i 1917̂ ,^ ^ »brat.

3. zur Deckung der Kosten in den Kreishausha
3000 Mark jährlich einzustellen und -

4. diese Summe durch Kreisabgaben aufzubringeu,
weit sie nicht aus den eigenen Einnahmen des Kreises'
aus Zuschüssen gedeckt wird, und L

IX. den Kreishaushaltsplan für das Rechnungsjahri
in Einnahme und Ausgabe auf 393 000 Mark — buchst^
dreihundertdreiundneunzigtausend Mark — sestzusetzen.

Rüdesheim  a . Rh ., den 7. Mai 1917.
Der Kreisausschuß des Rheingaukreistz,

Wagner.

<nn der Sitzung des Kreistages vom 23. April d. Js ., zu der
die Kreistagsabgeordneten in beschlußfähiger Anzahl erschienen
waren , wurden gewählt:

I. als Vertrauensmänner für die Ausschüsse zur Auswahl
der Schöffen und Geschworenen

a) für den Amtgerichtsbezirk Eltville die Herren:
Veterinärrat Pitz zu Eltville,
Gutsbesitzer Christian Koch  zu Erbach.
Gutsbesitzer Anton Schreiber  zu Kiedrich,
Bürgermeister Krechel  zu Reudors.
Bauunternehmer Georg Joses Kremer  zu Eltville,
Holzhändler Martin Müller  zu Niederwalluf.
Bürgermeister Prinz  zu Rauenthal;

d) für den AmtsgerichtsbezirkRüdesheim:
Gutsbesitzer Franz Stettler  zu Hallgarten,
Oberingenieur Wilhelm Enck  zu Oestnch.
Fabrikbesitzer Hans Kray er  zu Winkel
Bürgermeister Schwank  zu Wollmerschied,
Weinhändler Karl Friedrich Altenkirch  zu Lorch,
Kaufmann Karl Heymach  zu Rüdesheim,
Gutsbesitzer Heinrich Hissenauer  zu Geisenheim;

II . als Schiedsmann für den Bezirk Aßmannshausen-
Aulhausen:
Bürgermeister Hilgers  zu Aßmannshausen;
als Schiedsmann-Stellvertreter für den Bezirk Oestrich-Mittel-

heim:
Gutsbesitzer Kaspar Windolf  zu Oestnch;
für den Bezirk Lorch-Lorchhausen-Presberg:
Weinhändler Johann Josef Dahlen  zu Lorch.

III . als Impfarzt für den Bezirk Rüdesheim:
prakt . Arzt vr . rneä . Jost zu Rüdesheim;

IV.  als Taxatoren zur Abschätzung der ausgehobenen
Mobilmachungspferde für die Zeit vom 1. April 1917 bis dahin
1923:

a) als Mitglieder die Herren:
Gutsbesitzer Heinrich Hissenauer  zu Geisenheim,
Gutspächter Ludwig Vogel  zu Hof Drais,
Oberamtmann Staffen  zu Reuhof;

b) als Stellvertreter die Herren:
Mühlenbesitzer Wilhelm Arnet  zu Oberwalluf,
Gutsbesitzer Josef Keppel  zu Niederwalluf,
Gutspächter I . Fischer  zu Hof Steinheim.

Weiter wurde beschlossen:
V.  die zum Abschlüsse eines Vertrages mit dem Zentral-

Komitee der preußischen Landesvereine vom Roten Kreuz zwecks
Bereitstellung von Krankenbaracken bei dem Ausbruch von
Seuchen und bei dem bedrohlichen Auftreten von ansteckenden
Krankheiten erforderlichenMittel zu bewilligen;

VI.  in Wiederholung des Beschlusses vom 30. Oktober
v. Js . die zweite Hälfte der Gewährleistung zum Zwecke der
Beteiligung der Gemeinden des oberen Rheingaues an der
Jnstandsetzungswerkstätte des 18. Armeekorps mit 1500 Mk.
auf den Kreis zu übernehmen;

VII zur Bestreitung der Unterstützung an die Famüren der
zum Heeresdienste einberufenen Mannschaften weitere 2 000 000
Mark zu bewilligen und den Kreisausschuß zu ermächtigen,
den Betrag im Wege der Anleihe je nach Bedarf zu möglichst
günsttgem Zinsfüße allmählich aufzunehmen, bei vorläufiger
Tilgung mit mindestens 2 ®/0 unter Zuwachs der ersparten
Zinsen, soweit nicht Erstattung aus Reichsmitteln emtntt;

VIII . 1. eine Kreissürforgerinzur Ausübung sozialer Fur-
sorgetätigkeit jeder Art in den Gemeinden des Kreises an*

zustellen,̂ Abschluß des Vertrages sowie die Festsetzung aller
näheren Besttmmungen dem Kreisausschusse zu übertragen,

Vie Rrieg62iele im Retcbstacr
(109. Sitzung.) 68 . Berlin , 15. Mai.

In fieberhafter Spannung auf die zuerwartend,
Kanzlerrede geht alles Interesse für andere Dinge hilfloz
unter . Als Herr Roesicke  die Rednerbuhne einnirnmt.
um seine und seiner Freunde Kriegszielinterpellation
begründen, drängen sich die Hörer um ihn. Doch sagtn
wenig Neues . Aus Ungewißheit und Zweifel begehre
die Nation nach Klarheit und Wisien. Ob Scheide¬
mann wirklich führe und regiere, wie es den Anschein
habe, oder ob Herr v. Bethmann eigenen Willen und
Weg habe. „Ich frage den Kanzler : Quo vadis? Wohintri

Herr Scheidemann  singt mit schneidender ScharfeI
das Gegenlied. Auch er fragt den Kanzler in feierlichen, 1
Tone : Verzicht oder Eroberung ? Alldeutsch oder inter-
national ? Fuhrmännisch oder Scheidemanmsch? Würden
Frankreich und England , wie Rußland es schon getan hat,
auf Annexionen verzichten, und die deutsche Negiert
werde um Eroberungsziele weiter kämpfen, so werde
die Revolution im Lande haben. . , ,

Nach dem sozialdemokratischenFührer erhebt sich der
Reichskanzler.  Er lehnt es ab, sich irgendwie, sei es
auf Scheidemann, fei es auf Roesicke, festlegen zu lassen.
Er habe es von jeher abgelehnt, sich an der Kriegsziel,
erörterung zu beteiligen. Trotzdem habe man sein
Schweigen mißdeutet , um ihn dadurch zum Reden zu
dräng -n. Er lehne solches Drängen ab, und ut dieser
Stunde mehr als je. Die allgemeinen Nicht,
linien seiner Politik habe er scharf genug wieder
und wieder gezeichnet. An , denen halte er
fest, fester als je. Darüber sei er einig m,t Miseren «qf
bündeten, diesseits und jenseits der Leitha. , Wer anders
erzähle, der fabuliere . Darüber sei er ewig mit der
obersten Heeresleitung . Aber auf ein Eroberungsprogramnij
laste er sich von Herrn Roesicke so wenig festlegen, wie auf
ein grundsätzliches Verzichten von Herrn Scheidemann, M
dessen Revolutionsandrohung in dieser Sttmde ihm ,e
Möglichkeit eines Verständnisses fehle. Er wolle nicht
stehen und stehe nicht im Banne irgendeiner Partei , nutj
im Banne des deutschen Volkes. Er lehne Roesicke ab u
lehne Scheidemann ab. Ein Eroberungsprogramm ww
den Krieg verlängern ; ein Verzichtprogramm wurde
erst recht verlängern ; und beides wäre Undank ge
unsere Kämpfer. .. ^ ,

Es bleibt also alles wie es war . Rednerisch hatk!
Herr von Bethmann seit dem Kriegsbeginne keine gluck,
lichere Stunde . Während er die äußerste Rechte und d»
äußerste Linke nacheinander und umeinander scharf vonM
wies , schallte ihm von einem plötzlich für d,e blödeste,
Augen sichtbar gewordenen Block der Mitte , einer Mehr,
heit von Fortschrittlern . Nationalliberalen . Zentrum unis
deutscher Fraktion , gewaltiger Beifall zu. Man erken
die'deutlichen Umrisse einer Parteigruppierung für kommen
Tage.

Gutlcbkon's Mfckieä.
Nicht Miljukow — der Kriegsminister Gutschkow

der erste, der von den neuen Männern der russischen
volution die Flinte ins Korn geworfen hat. Unter
gegenwärtigen u^ rhältnissen im Lande könne er die «0
antwortung für
die Verteidi-
gung der eben

errungenen
Volksfreiheiten
wie für die
Sicherheit des
Reiches nicht
länger tragen,
so lautet seine
Erklärung , und
deshalb räumt
er den Platz,
auf den ihn
irgendwer oder
irgendwas , ein
Zufall , eine
Laune oder viel¬
leicht auch eige¬
ner Tatendrang
gestellt hatte.
Er war es, der
die Aufgabe
übernahm , dem
Zaren den Ver¬
zicht auf den
Thron abzu¬
nötigen,und der „ . .. . ~
diesen im Eisenbahnwagen ausg -fertigten „Fetzen
nach Petersburg zurückbrachte. Genau Zwei Monatt
nun seine  Herrlichkeit gedauert. Die Revolution >
in voller Fahrt in das Meer der Mtmsterkrisen W
und niemand kann dafür stehen, daß sie auf diesem
bessere Erfahrungen sammeln werde als der Zarismus»
Nackfolaerin sie ist.

Der Weltkrieg-
Der  deutle Generalftabsbencbt.

Großes Hauptquartier , 14.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht . An deri
im Vvern- und Wytschaete-Bogen, nahm die Arru
tätigkeit zeitweise zu. Nachdem das starke Artillett
auf dem Kampsfeld von Arras tagsüber stellenwerir
gelassen hatte, setzte es abends zwischen Lens und
mit erneuter Heftigkeit ein. Englische Teilvors»
Ovvy und Famvoux scheiterten. Die Kämpfe ber
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Mit Erbitterung fortgesetzt. In zähem
nieten wir die Trümmerstätte des Dorfes

- Ä ^ ê feindliche Angriffe. In St . Quentin wird

ZStörung durch Beschießung des Feindes täglich
ipt  Deutscher Kronprinz. An der Aisne-

^die "§age unverändert . In der Champagne er«
lU ylrttlleriekampf besonders zwischen Prunay und
^ beträchtliche Stärke.

«,ind verlor am gesttigen Tage 12 Flugzeuge
-reffelballon. Leutnant Wolff schoß seinen 30.,
'Freiherr v. Richthofen seinen 24. Gegner ab.

Kriegsschauplatz.
Keringe Gefechtstätigkeit.
« ^ eedonische Front . Zwischen Prespa -See und

tziixb die Artillerietätigkeit lebhaft. An einzelnen
Stellen gegen unsere Linien vorgehender Feind wurde

Erste Generalquartiermeiffer Ludendorff.

«i^ ner aufs neue versuchen die Engländer vergeblich,
, gijen Kampffeld von Arras Fortschritte zu er-

^ -n Bei Bullecourt wurden feindliche Vorstöße blutig
riE '.sen. — Heftiger Artilleriekampf an der Aisnefront.

St Berthe Fe. wurde gestürmt. An anderen Stellen
E. n französische Teilvorstöße ohne Erfolg. — Erneuter
fSt Artilleriekampf an der macedonischen Front.
^Deutsche Erfolge bei fort jVlalmailon.

Großes Hauptquartier , 15. Mai.
westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht . Zwischen Ypern
^ Armentieres hielt die lebhaftere Artillerietätigkeit an.

kurzes Trommelfeuer an der Scarpe und bei Monchy
bereitete englische Angriffe kamen in unserem Der«

^tunasfeuer nicht zur Entwicklung. Südlich und östlich
^ Bullecourt wurden feindliche Vorstöße blutig ab-

liefen.
Heeresgruppe Deutscher Kronprinz . An mehreren

Stellen der Aisne- und Champagne-Front nahm der
«Meriekampf wieder zu; gegen die Höhenstellungen des
ebemin-des-Dames , östlich von Cormicy und nördlich von
« âsnes steigerte er sich zeitweise zu erheblicher Stärke . —

St . Berthe Fme., östlich des Fort de Malmaison.
Mibe in frischem Draufgehen durch mehrere Kom-
Mnien gestürmt und gegen feindliche Wieder-
ooberungsversuche gehalten. Ebenso behaupteten Rhein-
Aber eine am 13. 6. auf Höhe 108 nördlich von
Hwigneul durch Zurückdrängen der Franzosen neu ge-
Vmnene Linie gegen viermal wiederholte Angriffe. — Bei
Wes, nördlich von Craonelle und westlich der Straße
(strbeny—Berry -au-Bac blieben französische Teilvorstöße
Erfolglos. Östlich der Maas wurden Angriffe feindlicher
Stoßtrupps gegen das Dorf Blanche abgeschlagen.

Im Luftkampf stürzten 6 feindliche Flugzeuge hinter
ten deutschen Linien ab, ein weiteres mußte bei uns not'
laben.
Micher Kriegsschauplatz.

Kein; besonderen Ereignisse.
Maeedouische Front . Nördlich von Monastir und

. Cerna-Bogen ist der Artilleriekampf in erneuter Steige-
|ng begriffen.

Der Erste Generalquartiermeister Ludendorff.
*

Die Kriegsgefangenen Deutschlands.
Bis zum 10. April waren nach den amtlichen Listen

unseren Kriegsgefangenen-Lagern nachgewiesen:
Offiziere Mannschaften Mehr am

10. April
10.April l .Febr. 10. April 1. Febr. Offiziere

Mannschaften
inzosen 6490 (6287) 376 048 ( 360 837) 203 15 211
Isen 9715 (6223) 1241831 (1 202784) 492 39 047
[flier 657 ( 658) 41 795 (

(
41777) -1 18

jlänber 1471 (1104) 38192 32 025) 367 6167
rben — ( - ) 25 968 l 25 879) 0 89
matten 1575 ( 202) 71195 t 9955) 1373 61 240
iliener 6 ( - ) 529 ( - ) 6 529
rtugiefen — ( - ) 14 k - ) 0 14
satter — ( - ) 2 ( - 1 0 2

19914(17474) 1795 574 (1673 257) 2440 122317
Die Gesamtzahl der in Deutschland und den von uns

tot Gebieten untergebrachten Gefangenen betrug am
■Februar 1690 731. Die am 10. April festgestellte Zahl
"i 19914 Offizieren und 1795 674 Mannschaften ergibt
ammen 1816 488, also seit dem 1. Februar ein Mehr
i 2440 Offizieren und 122 317 Mannschaften, zusammen
' "57 mehr als zehn Wochen vorher . Wie aus der Zeit-
gabe hervorgeht, sind die während der noch nicht abge-

»lohenen Durchbruchs-Offensive unserer Feinde im Westen
"Nichten Gefangenen noch nicht mitgezählt.

Amerikas Kriegsrüstungen.
^ Die Vergrößerung des stehenden Heeres der Ver-
iö; t Staaten auf Kriegsstärke wurde vom Präsidenten

lur di« Zeit , in der das Heeresgesetz noch in der
J 15 * ist, genehmigt. Die Errichtung neuer Regimenter
c.^ nt sofort. Etwa 85000 von den für das stehende
^ ." " forderlichen 183000 Mann find bereits als Rekruten
^gestellt. Es erhält sich das Gerücht, daß schnellstens

tt>ich englischen Berichten fünf) Divisionen nach
^rnttkreich ettffrmM morhim fnlton

apielSr«
reich entsandt werden sollen.

*

Unsere Flieger.
k-s-Mn rLf m ^tzter Zeit häufig gemachte Beobachtung, da
«flä nut  uoch in starken Geschwadern die Ferr

Ter ^ ^ . rvagt, bestätigte sich am 12. d. Mts . erneu
Stornim Astete den Gegnern 18 Flugzeuge ; vierzeh

&e* tm Luftkampf bezwungen. Die von unsere
Äkeû "urchqeführten Fernflüge führten vor der nöri
AibeM^ / ius Boulogne-Etaples . Die Flugzeuge kehrte

»oninn wtt gutem Ergebnisse heim. Die Nahau
Endlich- m ^ r Ortsunterkünfte und Lager mit Bombe;
*tit Mm Arven und Truppenansammlungen erfolgreil
Wkvnt-»,' ^ '°"buer angegriffen wurden, setzte auf alle
Rteger mieno-9Snjen  T °g hindurch nicht aus . Antillen
^töruT,* ? Feffelballone lösten ungeachtet der dauernde
*a&ett mit?  feindliche Jagdflieger ihre wichtigen Au
ÄachL 9utem Erfolg.

ve Kriegsmüdigkeit im französischen Heer«
. aß ^ atM^ - ^ annschaften des französischen 18. Jage;
ÜM §?"couri Division hatten in ihrem Lager bei Bai
1• Aube iQQ»i °SY A nach ihrem ersten Einsatz im April i
, n-- kshr vo? " 'm^^ l̂ften angebracht wie : „Wir gehen nick

Mer -Batn!i? ^ der mit dem Krieg !" Das 8. französisck
^ptictufn der 42. Division brachte ein Schild m

®- aber » werden in Stellung gehen, weiger
' anzugreifen!" Das französische 42. Artillersi

Regiment der 4. Division brachte ein Schild an mit der
Umschrift: „Wir gehen in Feuerstellung, werden aber
nicht schießen!" Bei dem großen Angriff in der Champagne
am 30. April wurden Südfranzosen gemischt mit Marok¬
kanern zum Angriff angesetzt, wobei allerdings unklar blieb,
ob die Südfranzosen die Afrikaner stützen sollten, oder um¬
gekehrt. Die Kriegsmüdigkeit greift auch in das fran-
zösische Offizierkorps über. Gefangene der 169. Division
erklärten, daß man beim Angriff die Offiziere vergeblich
vorn suchte. — Das alles sind Zeichen einer bezeichnenden
Lockerung der Disziplin des französischen Heeres, die im
Verlaufe der ersten Kriegszeit mustergültig war.

Der Krieg zur See.
Marineluftschiff „L 22 " zerstört.

TU Berlin , 15. Mai . (WTB Amtlich.) Das Marine-
luftschiff „L 22 " ist seit dem 14. Mai vermißt. Nach amt¬
licher englischer Meldung ist „L 22 " am 14. Mai vormittags
durch englische Seestreitkräfte in der Nordsee vernichtet
worden.

Der 0 -Boot -Krteg.
Amtlich wird gemeldet: Neue U -Boot -Erfolge im

Atlantischen Ozean : 6 Dampfer , 1 Segler , 2 Fischdampfer
mit 22 000 Br .-Reg.-To . Unter den versenkten Schiffen
befanden sich u. a. folgende: Englische Dampfer „Thist-
leard " (4136 Ton .), Ladung Salpeter und „Patagonier"
(3832 Ton .), die englischen Fischdampfer „Narberth Castle"
und „Nestor", italienischer Dampfer „Guiseppe Accama"
(3224 Ton .), Ladung 3000 Ton . Mais von Rosario nach
Genua . Der versenkte Segler führte etwa 2500 Ton . Mais
nach England.

Der Chef des Admiralstabes der Marine.
Amtlich wird gMeldet : Neue U-Bootserfolge im

Atlantischen Ozean : 4 Dampfer und 3 Segler mit 25 600
Br .-Reg.-To . Unter den oersentten Schiffen befanden sich
u. a. folgende : Ein englischer Dampfer vom Aussehen
^Marina ", ein großer englischer Tankdampfer, englischer
Segler „Beeswing ", Ladung Kohlen, italienischer Dampfer
„Bandiera Moro " (2068 Tonnen), Ladung 2700 Tonnen
Eisenerz von Spanisch -Marokko nach England. — Von den
übrigen versenkten Schiffen hatten u. a. zwei Kohlen, eins
Holz, eins Salpeter , eins Ölkuchen und eins Stückgut ge¬
laden.

Lokale u. Vermischte Nachrichten.
Himmelsahrtstrost.

Das war ein Scheiden stumm und bang und schwer,
Als er von ihnen ging, sein „Ich bin bei euch!" sprach;
Sie blickten lange noch dem letzten Glanze nach,
Der ihn umfloß — und sahn ihn schon nicht mehr.
Und gingen dennoch still getröstet fort,
Und suchten ihre sichern, graden Straßen:
„Ihm nach!" — trotz Not und Tod und Menschenhassen.'
Wir sehn ihn wieder, wenn nicht hier so dort!
Sollt cs nicht mancher Mutter Trost noch spenden
Und manchem armen Weibe — mancher Braut
Und Schwester, die zum letzten Male schaut —
Ein liebes Antlitz jäh sich von ihr wenden? —.
0 ; würdet ihr gedenken an das Wort:
Allüberall ist er gut aufgehoben,
Der Herr schützt ihn auf Erden wie auch troben!
Ihr seht ihn wieder — wenn nicht hier, so dort.

I , Linberg.* *
*

Auszeichnungen vor dem Feinde.
Ij  Oestrich , 16. Mai . Dem U-Oberbootsmannsmaat

H. Capitän  von hier wurde in Anerkennung hervorragen¬
der Leistungen die „Oesterreichische silberne Tapferkeits-Me-
daille" verliehen. Derselbe ist schon Inhaber des „Eisernen
Kreuzes" 2. Klasse und des „Eisernen Halbmondes".

DOestrich, 16.Mai. Dem Unteroffizier Paul Klemm
von hier wurde wegen Tapferkeit vor dem Feinde das
„Eiserne Kreuz" 2. Klasse verliehen.

*

** Oestrich, 16. Mai . Die drei Eisheiligen — Ma¬
mertus , Pankratius , Servatius und in deren Gefolge die
„kalte Sophie " — haben uns in diesem Jahre keine Nacht¬
fröste und Kälterückschläge gebracht, sondern sehr warme
gewitterschwüle Witterung und am Sophientage — 15. Mai
— sogar einen das ganze Wachstum fördernden erquicken¬
den reichlichen Regen. Hoffentlich kommt der nach einer
alten meteorologischenErscheinung meistenteils zu dieser Zeit
eintretende Kälterückschlag nicht noch zu späterer Zeit, da¬
mit die so günstigen Obsternteaussichten nicht mehr vernichtet
werden.

A Oestrich, 16. Mai . Felderbsen  können jetzt noch
als Saat für sich, aber auch vereinzelt zwischen die Hack¬
früchte, Kartoffeln, Dickwurz, gelegt werden, sie geben noch
einen guten Nebenertrag ohne der Hauptpflanzung zu schaden.
Man denke auch daran , daß die Gemüse nicht nur gesät und
gepflanzt, sondern auch gepflegt sein wollen, und dazu gehört
in erster Linie Jeten und Hacken und dies ist jetzt schon not-
wendig, da sich nach dem Regen viel Unkraut zeigt.

-e- Aus dem Rheingau , 16. Mai . Wegen der außer¬
ordentlichen, die allgemeine Ernährung beeinträchtigenden
Zunahme von Felddiebstählen hat das stellvertr. General¬
kommando auf Grund des Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand im Interesse der öffentlichen Sicherheit eine Ver¬
ordnung erlassen, nach der die Entwendung von Garten - und
Feldfrüchten aus Gartenanlagen aller Art , Weinbergen, Obst¬
anlagen, Baumschulen, von Aeckern, Wiesen, Weiden, Plätzen,
Wegen und Gräben mit Gefängnis bis zu einem Jahr be¬
straft wird.

8 Aus dem Rheingau , 16. Mai . Wasserweg statt
Eisenbahn.  Das Bedürfnis , mehr Wagenraum für Sen¬
dungen im Jntereffe der Volksernährung und der Heeres¬
verwaltung zu gewinnen, hat die Notwendigkeit ergeben,
»och weitere Verkehre zur Entlastung der Bahn auf den
Wasserweg zu verweisen. Vom 15. Mai ab wird daher
außer dem bereits gesperrten Eilgutversand auch der Fracht¬
gutversand auf der Bahn von den Stationen Arnheim, Lo¬
bith, Porz -Urbach, Weffeling, Godesberg, Königswinter,

Honnef (Rhein), RolandSeck, Unkel, Remagen, Linz (Rhein),
Niederbreistg, Niederlahnstein, Rhens, Braubach, Camp,
St . Goar , Oberwesel Caub, Bacharach, AßmannShausen.
Geisenheim , Eltville und Niederwa 'lluf  nach Rhein-
stationen nicht mehr zugelassen.

* Kartoffelverheimlicher . Der Landrat des Landkreises
Wiesbaden gibt bekannt, daß er die Landwirte A. I . Ramp,
Peter Hartmann , Adam Remsberger und Christian Adam
in Eddersheim sowie Philipp Schäfer und Georg Schäfer
in Biebrich wegen Verheimlichung von Kartoffeln bei der
Bestandsaufnahme dem Ersten Staatsanwalt zur Bestrafung
angezeigt hat . Wegen Verfütterung von Speisekartoffeln
wurde außerdem der Landwirt Georg Schneider in Biebrich
zur Anzeige gebracht.

* Winzer und Hilfsdienstpflicht . Auf eine Eingabe
die vom Trierer Winzeroerband an das Kriegsarbeitsamt,
wegen Anerkennung des Weinbaues als vaterländischer Hilfs-
dienst gerichtet worden ist, ging dem Verband folgende Ant-
wort zu : „Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der
Weinbau ein Teilbetrieb der Landwirtschaft und demgemäß
als vaterländischer Hilfsdienst im Sinne des 8 2 des Ge¬
setzes betr . den vaterländischen Hilfsdienst, anzusehen ist.
Dies entspricht auch der Auffaffung des Herrn Landwirt-
schaftsministers. Da bis jetzt Fälle, in denen amtliche Stellen
eine andere Entscheidung getroffen hätten, nicht bekannt ge¬
worden sind, dürfte sich eine besondere Verfügung dieserhalb
erübrigen ." Nach diesem Schreiben sind also die Winzer
nicht hilfsdienstpflichtig und Personen, die im Weinbau be¬
schäftigt sind, gelten ohne weiteres als im vaterländischen
Hilfsdienst tätig.

* Woher manchmal das Auslandsmehl kommt. Der
Backmeister des Konsumvereins Höchst a. M., Paul Mann,
lieferte aus den ihm anvertrauten Mehlvorräten nach und
nach 22 Zentner Mehl  an eine Frankfurter Kaffee¬
wirtschaft,  wo es als „Auslandsmehl " zur Kuchenberei¬
tung willkommeneVerwendung fand. Für den Zentner Mehl
ließ sich Mann 150 Mark bezahlen. Die Anweisungsscheine
über die Aushändigung des Mehls in der Höchster Mehl¬
zentrale hatte man gefälscht. Als der Backmeister kürzlich
abermals einige Säcke mit einem Drückkarren nach Frank¬
furt schaffen ließ, wurde der Bote in Nied angehalten und
verhaftet . Das Schöffengericht verurteilte Mann wegen
dieser Straftat zu einem Jahr Gefängnis.  Die Frank¬
furter Kaffeewirtin und der Mehlüberbringer wurden frei-
gesprochen, da ihnen keine Schuld nachgewiesen werden konnte.
Die Kaffeewirtin ist die Witwe Susanna Englert «us der
Börnestraße . Sie hatte für den Doppelzentner Mehl 3 00
Mark  bezahlt , will aber in dem guten Glauben gehandelt
haben, daß es „markenfreies " Mehl gewesen sei.

Ein schweres Hagelwetter.
* Ems , 15. Mai . Heute Nacht ist über Bad Ems

und Umgebung ein schweres Hagelwetter niedergegangen, das
an Häusern und Gärten viel Schaden angerichtet hat . Teil-
weise wurden Dächer abgedeckt und Laternen zertrümmert.
Die Straßen sind voll Schlamm.

Weinzeitung.
— Hattenheim , 14. Mai . Die großen Weinversteige¬

rungen der Vereinigung Rheingauer Weingutsbesitzer wurden
heute fortgesetzt, wobei sich die gleiche Erscheinung wie bei
den letzten Versteigerungen zeigte, die Bewilligung äußerst
hoher Preise . Wieder erreichten die 1915er wahrhaft
märchenhafte Bewertungen . Zunächst wurden die Gräflich
Schönborn ' schen  Weine ausgeboten. Es handelte
sich um 1914er , 1915er und 1916er Lorcher, Rüdesheimer,
Geisenheimer, Hochheimer und Erbacher. Das Stück 1915er
erreichte bis zu 18 200 , 20 420, 21 080, 22 820, 24 020,
32 400 und 84 000 Mark . Im übrigen wurden für 6
Halbstück 1914er 3100 —4490 Mk , 2 Biertelstück 19S0,
2740 Mk., zusammen 26 850 Mk., durchschnittlich das Stück
7672 Mk., für 8 Halbstück 1916er 3010—5010 Mk., 1
Viertelstück 1580 Mk., zusammen 32 810 Mk., durchschnitt¬
lich das Stück 7720 Mk., für 37 Halbstück 1915er 3910—16200
Mk., 2 Viertelstück 2200 und 21000 Mk., zusammen 271010
Mk., durchschnittlich das Stück 14 264 Mk. erlöst. Die
höchsten Preise brachten Hochheimer Domdechaney, Geisen¬
heimer Rothenberg , Hattenheimer Pfaffenberg, Markobrunner
Auslese und Trockenbeeren-Auslese. Gesamterlös 330 670
Mk. — Im Anschlüsse an diese Versteigerung brachte der
Weingutsbesitzer Eduard Engelmann,  Hallgarten 22
Halbstück I9l5er Hallgartener und Hattenheimer Weine zum
Ausgebot. Der höchste Preis wurde für Hattenheimer
Deitelsberg mit 17 980 Mk. erlöst. Im übrigen kosteten
22 Halbstück 3810 —8990 Mk., durchschnittlich das Stück
10 256 Mk. Gesamterlös 112 810 Mk. Die beiden Ver-
steigerungen brachten einen Gesamterlös von 443 480 Mk.,
die erste mit, die zweite ohne Fässer.

< Aus dem Rheingau , 14. Mai . Auf einer der
letzten großen Weinverstei'gerungen in Eltville ereignete sich
ein ganz nettes, jedenfalls aber heiteres Stückchen. Ein
Besucher der Versteigerung wurde von seinen Nachbarn be¬
obachtet, wie er jede ihm ins Glas gegossene Probe des
edlen Rheingauer Weines ohne Anwendung eines Trichters
in eine in seiner Rocktasche verborgene Bierflasche goß,
wobei er eine Zeitung vor sich hielt, damit seine Manipulation
nicht gesehen werden sollte. Natürlich ging bei diesem Ein¬
gießen „unter erschwerten Umständen" nicht zu wenig neben¬
dran und genug von dem kostbaren Safte sättigte lediglich
die Rocktasche und entging so seiner eigentlichen Bestimmüng.
Damit aber die Zunge des Besuchers nicht zu kurz kam,
ließ er sich stets noch eine zweite Probe Wein geben, ein
Begehren, das natürlich bei regelmäßiger Wiederholung aus-
fallen mußte. Bereits hatte dieser Weinversteigerungs-
Besucher sich zwei Bierflaschen gefüllt, als jemand den Ber-
steigerer auf sein Gebühren aufmerksam gemacht haben mußte,
denn als der Besucher, der Lunte gerochen hatte , schleunigst
verschwinden wollte, wurden ihm zum Vergnügen und
Gaudium der zahlreichen anderen Besucher die beiden Flaschen
mit dem zusammengeschütteten Wein abgenommen, worauf
er verschwand.

Berantwortlich: Ad « m Etienne , Oestrich.
1 .

Elektr . Install .- Material
Flaek , Wiesbaden , Tel. 747,
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* Personen-Gütersahrt . Von Mainz bis Coblenz nur Werktags.
8 Nur Sonn - und Feiertags , f Bis 6. August einschließlich,

Fn den Personen-Güterfahrten kann nicht immer regelmäßig
verkehrt werden. Für pünktliche Einhaltung der Zeitangaben odee
einen etwaigen Fahrtausfall wird nicht gehastet.
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Kgl.Preuß.Klassen-Lotterie.
Hauptziehung vom 8. Mail bis 4 . Juni

Lose in 1/1 - 11/2-
zu 200 Mk. 100 Mk.

sind noch zu haben

1/4'H 7- 1/8.Abschnitten
s50Mk . | 25 Mk.

Lottrrittmslune GtS<k1ich,Wiesbaden
Wilhelmstraße 56. Telefon 6656.

Bekanntmachung.

Die Zwischenscheiiie siir die5">«Schuldverschreibungen und
11-1° Schatzanweisung«« derS. Kriegsanleihe löniien vom

21 . Mai d . Is . aß

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.
Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen " ,

Berlin W 8, Behrenstraße 22 statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbank¬
anstalten mit Kasseneinrichtung bis zum 15 . November 1917 die kostenfreie Vermittlung des
Umtausches. Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur noch unmittelbar
bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen" in Berlin umgetauscht werden.

Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnifien, in die sie nach den Beträgen und inner¬
halb dieser nach der Nummernfolge geordnet einzutragen sind, während der Vormittagsdienst¬
stunden bei den genannten Stellen einzureichen. Für die 5°/, Reichsanleihe und für die 41/20/0
Reichsschatzanweisungen sind besondere Nummernverzeichnisse auszufertig-n ; Formulare hierzu
sind bei allen Reichsbankanstalten erhältlich.

Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts ober¬

halb der Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen.

I Vfdss-«. Rotwci«-Vtrstii| er»»g
zu OtsUicb in Bhritigan.

Pfingst-Dicnstag, den 29.' Mai d. Is , nachmitt.
2y2 Uhr , läßt Herr

;J. Hufnagel,
Weingutsbesitzer zu Aßmannshauser:

im Rheingau im Hotel Schwan in Oestrich versteigern:
23 Halbst . 1915er Rheinganer Weißweine,
18 Viertelst . ,» r tzmannshäuser Notweine
12 Halbst . 1916er Aßmannshauser Rotweine
guter und bester Lagen, den Gemarkungen, Aßmanns-
hausen. Geisenheim, Mittelheim, Oestrich, Hallgarten
und Hattenheim entstammend.

Probenahme im Hotel Schwan zu Oestrich:
für die Herren Kommissionäre am Samstag, den 12.
Mai, allgemeine am Mittwoch, den 16. und Montag,
den 21. Mai, sowie am Versteigerungstag vor und
während der Versteigerung. j

U7ain . Ffil/oHAn liefert ' rasch and billigstWein - ClIKetien  die Druck«-« «t». Blattes.

flmiilit flt|rrWoT|
W Fernsprecher 2818 IftüiltZ Fernsprecher 2818 M

8 WM"Schusterstratze 29 "MW8
Speziclshctus

für

W LandarbeitennKimftfflcKmien
Stets größte Auswahl

allen Neuheiten

Illlllllllllllllll

Von den Zwischenscheinen für die 1., 3. und 4 . Kriegsanleihe ist eine größere An-
zahl noch immer nicht in die endgültigen Stücke mit den bereits seit 1. April 1915, 1. Ok¬
tober 1916 und 2. Januar d. Is . fällig gewesenen Zinsscheinen umgetauscht worden. Die
Inhaber werden aufgefordert, diese Zwischenscheine in ihrem eigenen Interesse möglichst bald
bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen ", Berlin W 8, Behrenstratze 22,
zum Umtausch einzureichen.

Berlin,  im Mai 1917.

Rtitbsbaiik-Dirtktoriinii.

Eine frischmelkeri

zu verkaufen.
Kaspar Äj

Niederwalluf,

Eine oder StotTtojjgluck,
zu leihen oder zu kaufe»f

Jos . Prinz,

liflltiir Sjüüj
besonders zart und aro»

lO-Pfd.-Pr
1. Sortierung 12
2 . „ 8
einschließlich Verpack»

direkt vom Züchter, bei"
einsendung des Betrage
nähme 40 Pfg. mehr,'
reell u. zuverlässig tägliij

Fritz Buxbau,
Spargel-Versand,

Nieder-Ingelheim.

Piane
eigenen Arbeit mit 6a
Kob.lStudier-Pian« 1,22 cmt

„ 2Cacilia- „ 1,26 „ ,,
. 3RbenamaA„ 1,28 ,
. 4 „ B „ 1,28. ..
, SNognntlaA „ 1,30 , j
. 6 „ B „ 1,30
, 7 Salon A „ 1,32 ,
. « . » . IM.

nsw. aus Nuten ohne
per Monat 15—20  Mk. I"

Mild. Müller,
Kgl. Span. Haf-Plano-I

Soge. 1843. MOnsta '

fj

Havenstein. rrmm.

Stflioflf.■Srrtia,.i«>
Oestrich-Wink

Freitags : 8—9 Uhr Red
9—10 Uhr Ansä

unterricht.

SÄ

„Wiedersehen war seine
und unsere Hoffnung!"j

Tieferschüttert und unerwartet erhielten wir die
traurige Nachricht, daß unser lieber braver und
einziger Sohn und Bruder

Philipp Kremer,
Gefreiter in einem Reserve-Infanterie-Negiment,

Inhaber des Eisernen Kreuzes,
in noch nicht vollendetem 28. Lebensjahre nach
33monatiger treuer Pflichterfüllung in den letzten
schweren Kämpfen im Westen am 5. Mai den Helden¬
tod fürs Vaterland gestorben ist.

In tiefer Trauer:
Philipp Kremer Wwe.
Kath . Kremer.

Hallgarten,  den 14. Mai 1917.

gelier für moderne jßoiogrß
Sdiusterstr. 28 'TJltainz. 1. Mainzer TPostkarten-Zentrale.
Moderne Fotos, Fotoskizzen,Vergrösserungen, Gruppenbild.,Passbild.

Semi -Emallle -Lager in Broschen , Anhänger usw.
c— Aufnahme bei jeder Witterung, geöffnet bis abends 9 Uhr, auch Sonntags. =
12 FotvS —.50, 1.— Mk. Postkarten 1 Dutzend von Mk. 1.80 an.

Elektr . Kopieranstalt , Entwicklung von Films und Platten
auch für Fotos.

Danksagung.
Für die allseitige Teilnahme an dem Hinfcheiden

meiner lieben guten Mutter, Schwiegermutter,
unserer guten Großmutter, Schwägerin und SanteJ

frau Anna Maria flbel,
geb. Ottes,

sagen wir hiermit allen Freunden und Bekannte»,
ferner auch für die gewidmeten Kranz- und Blumen¬
spenden unseren herzlichsten Dank. .

Oestrich , den 16. Mai 1917.
Im Namen der trauernd Hinterbliebrneii

Caspar Wagner«.famllle.

keim»ei-und Fettm
Beim Braten und Backen von Fleisch, Fischen, ■

löffeln, Pfannkuchen und dergl., sowie zum Anrichte»
Suppen, Gemüsen und zum Anfertigen von Soßen
Art, zum Geschmeidigmachenvon Salaten aller Art>
wendet jede kluge Hausfrau nur noch das aus den eir
ölhaltigen Kräutern hergestellte

slnmiiiiil-Wkiiiim
per Liter 2.40 Mk. Versand von 4 Liter ab erkl.
und Verpackung unter Postnachnahme überallhin.

Wiederverkäufer verlangen Extra-Offerte. .

Fritz BaxbatitnÄS'Kieder-Jtigetlicii»\

WilllMiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiflmwiliinminniiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilllllllllllllllllll

'XX. M

Bobonn fEfl Ctf,  Uhrmacher.
«eldjboltlfl sortiert«, Lager In

Uhren, Gold- und SUberwaren
alter Drt zu üuperst billigen preisen.

Lrost« Nunwabi In ifferren- und Damendrillen. Knelser.
Lbermometer und Darometer.

LSmtlild « » eparaturen  an iltbrê Schmucksacben und
optischen Gegenständen werden gut und billig  aurgeslldrt.

Oestricha. Rh., Landstraße tllr. l6.
!i»lI»iIliIlII!tll!lliliiliil!MllIMIIIlIlllliIlliIllilMi»!»Ul!lill»!»l»lilil!lllUlUIllil»Ull»IlllillllIllIIIl!

Etienne
Oestrich.

SämtlicheFormulai
für

Bürgermeistereien
Kirchen » Schul®
Kaufleute * Pr* va*
nach Vorsch f_*
lose und eingebu
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